Fragen-Katalog der IG Wolfsburg an die Präsidentin der Klosterkammer
anlässlich Gesprächstermin am 23.02.2010 um 10.00 Uhr 

(Die IG Wolfsburg hat 130 Mitglieder, davon 86 Klosterkammer-Erbbaunehmer)

1. Die Klosterkammer als Stiftung bekennt sich auf ihrer Homepage zu
    - christlich-glaubensgebundenen Grundsätzen,

    - milden Zwecken aller Art und

    - gesellschaftlichem Zusammenhalt.

    Frage: Wo und wann wird im täglichen Geschäftsablauf, zu dem auch die vergebenen
                Erbbaurechte gehören (weil die Zinsen hieraus fast 60% der Gesamteinnahmen         
                ausmachen), nach diesen drei Thesen verfahren oder sind das nur Lippenbe-

                kenntnisse?

2. Im Jahr 2004 hat sich die Klosterkammer bei Anlagen in Luxemburg „etwas vertan“, was

    27 Mio Euro des Vermögens gekostet hat.

    1. Frage: Ist es nach den Stiftungsvorgaben erlaubt, Kapitalvermögen unsicher anzu-   

                    legen?

    2. Frage: Wie haben das Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie der Landesrech-

                    nungshof darauf reagiert? 

3. Speziell im vergangenen Jahr haben viele Erbbaurechtsnehmer Interessengemeinschaften
    in Niedersachsen gegründet, um sich gegen das bestehende Recht (nach dem ErbbauRG)    

    der Erhöhungen zu wehren.  Eingaben beschäftigen den Landtag und Petitionen den

    Bundestag mit den Ihnen bekannten Zielen.
    Frage: Warum hält Ihr Mitarbeiter Dr. Nagel als Landesbediensteter auf Seminaren nach 
                wie vor  Referate über die Rendite bei der Erbpacht?  
4. Auf Ihrer Homepage sagen Sie, dass die Höhe des Erbbauzinses vom Grundstückswert 
    abhängig ist und die Erhöhungen alle 5 Jahre inflationsbedingt nach dem Verbraucher-

    preisindex angepasst werden und Bodenpreissteigungen unberücksichtigt bleiben.

    Frage: Warum verschweigen Sie, dass die Zinsen um mehr als das 6-fache steigen und
                die Inflationsrate indirekt auch die Baulandpreissteigerungen berücksichtigt? 

5. Weiter schreiben Sie: „Entschließt sich die Klosterkammer, Grundstücke zu veräußern,

    steht dem Erbbaurechtsnehmer der erste Zugriff über ein grundbuchlich gesichertes
    Vorkaufsrecht zu.“

    1. Frage: Warum werden dann Anfragen von interessierten Erbbaurechtsnehmern nach  

                   dem Kauf des Grundstücks kategorisch abgelehnt?
    2. Frage: Warum verschweigen Sie, dass bei Ablauf des Erbbaurechts die Entschädigung
                    nur 2/3 des Verkehrswertes des Gebäudes beträgt?

6. Bei Erbbaurechtsvertrags-Abschlüssen klären die Notare die Erbbaurechtsnehmer über

    die Folgen, die mit der Erneuerung des Vertrages verbunden sind, nicht sachgerecht

    und umfassend auf. 

    Frage: Warum erscheint bei einem notariellen Vertragsabschluss nicht die Kloster-

                 kammer persönlich?

7. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur des Niedersächsischen Landtags hat sich am
    02.11.09 mit den Eingaben der IG’s beschäftigt und empfohlen, sie der Landesregierung

    als Material zu überweisen. Der Landtag hat die Auffassung des Ausschusses am

    24.11.09 gebilligt.

    Fast zeitgleich hat die SPD-Fraktion am 23.11.09 einen Entschließungsantrag eingereicht.

    Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen hatte Sie sogar zur Anhörung eingeladen.

    Damit ist das Verfahren jedoch noch nicht abgeschlossen. Dieser Antrag verpflichtet den

    Landtag sogar zur weiteren Befassung. Auch mit den Stellungnahmen des Ministeriums
    für Wissenschaft und Kultur sowie des Landesrechnungshofes ist der Vorgang noch nicht

    abgeschlossen.

    1. Frage: Warum verschicken Sie dann bei einem „schwebenden Verfahren“ Erbbaurechts-
                    Nachverträge an Erbbaurechtsnehmer und fordern diese auf, bis zum 15.01.2010

                    zu unterschreiben und norariell beglaubigen zu lassen und drohen bei Nichteinhal- 
                    tung der Frist sogar mit gerichtlichen Konsequenzen? 

    2. Frage: Wie werden Sie nun, auch unter  dem Druck der Politik, weiter verfahren?

8. Im NDR-Interview vom 13.01.10 sagen Sie u.a. „An dieser Stelle geht es nicht um Moral,

    sondern um gesetzliche Vorschriften und gesetzliche Erfordernisse, weil ich ein grosses

    Vermögen habe, für das ich verantwortlich bin. Und das kann ich nicht zugunsten von

    Einzelpersonen vernachlässigen.“

    1. Frage: Sind dann die Verträge aus Ihrer Sicht zwar rechtlich einwandfrei aber nicht               

                    moralisch einwandfrei?

    2. Frage: Wie vereinbaren Sie diese Äußerung mit den Bekenntnissen lt. Homepage:
                    christlich-glaubensgebundene Grundsätze, milde Zwecke aller Art und

                    gesellschaftlicher Zusammenhalt?

    3. Frage: Wieso sprechen Sie in dem Interview von „Einzelpersonen“, wenn sich landes-

                     weit immer mehr IG’s gründen? 

                     Die nächsten IG’s werden am 04.03.10 in Neustadt am Rübenberge, OT   

                     Mariensee, und am 28.03.10 in Wenningsen gegründet. 

9. Bei einigen Erbpachtgrundstücken der Klosterkammer liegt der Erbbauzins über dem Zins-

    satz einer Baufinanzierung. Beispiel in Lehre: Hier werden von Ihnen Zinsen in Höhe von   

    4,86% verlangt, die übliche Effektiv-Verzinsung für Baudarlehen beträgt z.Zt. 4,0 bis 4,5%
    (Stand: 2008).

    Frage: Warum rechnen Sie mit höheren Zinsen als Banken und wo liegt die Grenze?
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